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RS OGH 1990/11/6 10ObS130/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1990

Norm

ASVG §292 Abs3

EStG 1972 §29 Z1

GSVG §149 Abs4

Rechtssatz

Daß an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person gewährte wiederkehrende Bezüge, bei denen es sich an sich um

sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z 1 EStG handelt, nach Satz 2 dieser Gesetzesstelle dem Empfänger nicht

anzurechnen sind, bedeutet nur, daß solche Einkünfte beim Empfänger zu keiner Einkommensteuerp8icht führen.

Diese rein steuerliche Bestimmung ist jedoch auf das Ausgleichszulagenrecht nicht anzuwenden.
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